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Auszug aus der WO vom 9. April 2005 
 

in der Fassung vom 01.10.2008 1 

Definition: 

Die Zusatz-Weiterbildung Notfall-
medizin umfasst die Erkennung 
drohender oder eingetretener Not-
fallsituationen und die Behandlung 
von Notfällen sowie die Wieder-
herstellung und Aufrechterhaltung 
akut bedrohter Vitalfunktionen. 

Zusatz-
Weiterbildung  

Notfallmedizin 

Zusatz-Weiterbildung: 

Notfallmedizin 

 
 

Ärztliche Weiterbildung beinhaltet das Erlernen ärztlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten 

nach abgeschlossener ärztlicher Ausbildung und Erteilung der Erlaubnis zur Ausübung 

der ärztlichen Tätigkeit. Kennzeichnend für die Weiterbildung ist die praktische Anwen-

dung ärztlicher Kenntnisse in der ambulanten, stationären und rehabilitativen Versor-

gung der Patienten. 

 

Die Weiterbildung erfolgt in strukturierter Form, um in Gebieten die Qualifikation als 

Facharzt, darauf aufbauend eine Spezialisierung in Schwerpunkten oder in einer Zusatz-

Weiterbildung zu erhalten. 

 

Die vorgeschriebenen Weiterbildungsinhalte und Weiterbildungszeiten sind Mindestan-

forderungen. Die Weiterbildungszeiten verlängern sich individuell, wenn Weiterbildungs-

inhalte in der Mindestzeit nicht erlernt werden können. 

 

Die Weiterbildung wird in angemessen vergüteter hauptberuflicher Ausübung der ärztli-

chen Tätigkeit an zugelassenen Weiterbildungsstätten durchgeführt. Sie erfolgt unter An-

leitung befugter Ärzte in praktischer Tätigkeit und theoretischer Unterweisung sowie teil-

weise durch die erfolgreiche Teilnahme an anerkannten Kursen. 

 

Der Abschluss der zu dokumentierenden Weiterbildung wird auf Grund der von den Wei-

terbildungsbefugten erstellten Zeugnisse und einer Prüfung beurteilt. Der erfolgreiche 

Abschluss der Weiterbildung wird durch eine Anerkennungsurkunde bestätigt. 

 

Die Weiterbildungsbezeichnung ist der Nachweis für erworbene Kompetenz. Sie dient der 

Qualitätssicherung der Patientenversorgung und der Bürgerorientierung. 

 

 
1 Änderung gemäß Beschlüsse 110. Deutscher Ärztetag 

 



 

 

 

2 
 

Begriffserläuterungen 

 
für die Anwendung im Rahmen der Weiterbildungsordnung 

 
 
 
Ambulanter Bereich:   Ärztliche Praxen, Institutsambulanzen, Tageskliniken, poliklinische Ambu-

lanzen, Medizinische Versorgungszentren  

 

Stationärer Bereich: Krankenhausabteilungen, Rehabilitationskliniken, Belegabteilungen und Ein-

richtungen, in denen Patienten über Nacht ärztlich betreut werden; 

medizinische Abteilungen, die einer Klinik angeschlossen sind 

 

Notfallaufnahme: Funktionseinheit eines Akutkrankenhauses, in welcher Patienten zur Erken-

nung bedrohlicher Krankheitszustände einer Erstuntersuchung bzw. Erstbe-

handlung unterzogen werden, um Notwendigkeit und Art der weiteren medi-

zinischen Versorgung festzustellen. 

 

Basisweiterbildung:   Definierte gemeinsame Inhalte von verschiedenen Facharztweiterbildungen 

innerhalb eines Gebietes 

 

Kompetenzen:  Die Kompetenzen (Facharzt-, Schwerpunkt-, Zusatz-Weiterbildungen) spie-

geln die Inhalte eines Gebietes wider, die Gegenstand der Weiterbildung 

und deren Prüfung vor der Ärztekammer sind. Die Inhalte dieser Kompeten-

zen stellen eine Teilmenge des Gebietes dar. 

 

Gebiete der   Anästhesiologie, Augenheilkunde, Chirurgie, 

unmittelbaren   Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 

Patientenversorgung:   Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 

Haut- und Geschlechtskrankheiten, Humangenetik, 

Innere Medizin und Allgemeinmedizin,  

Kinder- und Jugendmedizin,  

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,  

Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Neurochirurgie, Neurologie,  

  Physikalische und Rehabilitative Medizin,  

Psychiatrie und Psychotherapie,  

Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Strahlentherapie, Urologie 

 

Fallseminar:  Weiterbildungsmaßnahme mit konzeptionell vorgesehener Beteiligung jedes 

einzelnen Teilnehmers, wobei unter Anleitung eines Weiterbildungsbefugten 

anhand von vorgestellten Fallbeispielen und deren Erörterung Kenntnisse 

und Fähigkeiten sowie das dazugehörige Grundlagenwissen erweitert und 

gefestigt werden. 
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Allgemeine Bestimmungen für die Abschnitte B und C 
 

 
 

1. Allgemeine Inhalte der Weiterbildung: 

Die Weiterbildung beinhaltet unter Berücksichtigung gebietsspezifischer Ausprägungen auch den Er-

werb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

 

- ethischen, wissenschaftlichen und rechtlichen Grundlagen ärztlichen Handelns 

- der ärztlichen Begutachtung 

- den Maßnahmen der Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements  

- der ärztlichen Gesprächsführung einschließlich der Beratung von Angehörigen 

- psychosomatischen Grundlagen 

- der interdisziplinären Zusammenarbeit 

- der Ätiologie, Pathophysiologie und Pathogenese von Krankheiten 

- der Aufklärung und der Befunddokumentation 

- labortechnisch gestützten Nachweisverfahren mit visueller oder apparativer Auswertung (Basisla-

bor) 

- medizinischen Notfallsituationen 

- den Grundlagen der Pharmakotherapie einschließlich der Wechselwirkungen der Arzneimittel und 

des Arzneimittelmissbrauchs  

- der Durchführung von Impfungen  

- der allgemeinen Schmerztherapie 

- der interdisziplinären Indikationsstellung zur weiterführenden Diagnostik einschließlich der Differen-

tialindikation und Interpretation radiologischer Befunde im Zusammenhang mit gebietsbezogenen 

Fragestellungen 

- der Betreuung von Schwerstkranken und Sterbenden 

- den psychosozialen, umweltbedingten und interkulturellen Einflüssen auf die Gesundheit 

- gesundheitsökonomischen Auswirkungen ärztlichen Handelns 

- geschlechtsspezifischen Aspekten in Prävention, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation 

- den Strukturen des Gesundheitswesens 

 

2. Sofern für die Facharzt-, Schwerpunkt- und Zusatzweiterbildungen nichts Näheres definiert ist, kann 

die Weiterbildung sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich abgeleistet werden. 

 

3. Die inhaltlichen Weiterbildungsanforderungen werden durch Verwaltungsrichtlinien in fachlicher Hin-

sicht konkretisiert. 

 

4. Für eine Kursanerkennung sind die bundeseinheitlichen Empfehlungen zu beachten. 
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Zusatz-Weiterbildung  
Notfallmedizin 

 
 
 

Weiterbildungsziel: 

Ziel der Zusatz-Weiterbildung ist die Erlangung der fachlichen Kompetenz in Notfallmedizin nach Ableis-
tung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeit und Weiterbildungsinhalte sowie des Weiterbildungskur-
ses und der Notarzt-Einsätze. 

 
 
 

Voraussetzung zum Erwerb der Bezeichnung: 

24 Monate Weiterbildung in einem Gebiet der stationären Patientenversorgung bei einem Weiterbil-
dungsbefugten an einer Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Absatz 1 Satz 1 
 

 
 
 

Weiterbildungszeit: 

• 6 Monate Weiterbildung in Intensivmedizin, Anästhesiologie oder in der Notfallaufnahme unter 
Anleitung eines Weiterbildungsbefugten gemäß § 5 Absatz 1 

• 80 Stunden Kurs-Weiterbildung gemäß § 4 Absatz 8 in allgemeiner und spezieller Notfallbehand-
lung  

und anschließend unter Anleitung eines verantwortlichen Notarztes 
• 50 Einsätze im Notarztwagen oder Rettungshubschrauber 

 
 
 

Weiterbildungsinhalt: 

Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 
 
- den rechtlichen und organisatorischen Grundlagen des Rettungsdienstes 
- der Erkennung und Behandlung akuter Störungen der Vitalfunktionen einschließlich der dazu erfor-

derlichen instrumentellen und apparativen Techniken wie 
- endotracheale Intubation 
- manuelle und maschinelle Beatmung 
- kardio-pulmonale Wiederbelebung 
- Punktions- und Katheterisierungstechniken einschließlich Anlage zentralvenöser Zugänge und 

Thoraxdrainage 
- der Notfallmedikation einschließlich Analgesierungs- und Sedierungsverfahren 
- der sachgerechten Lagerung von Notfallpatienten 
- der Herstellung der Transportfähigkeit 
- den Besonderheiten beim Massenanfall Verletzter und Erkrankter einschließlich Sichtung 

 
Übergangsbestimmung 

Kammerangehörige, die bei Einführung dieser Zusatz-Weiterbildung in diese Weiterbildungsordnung 
am 23.09.2005 in der Zusatz-Weiterbildung Notfallmedizin innerhalb der letzten 8 Jahre vor der Einfüh-
rung mindestens 30 Monate regelmäßig an Weiterbildungsstätten oder vergleichbaren Einrichtungen 
tätig waren, können die Zulassung zur Prüfung beantragen. Aus dem darüber zu erbringenden Nach-
weis muss hervorgehen, dass der Antragsteller in dieser Zeit überwiegend in der Zusatz-Weiterbildung  
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Notfallmedizin tätig gewesen ist und dabei umfassende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten er-
worben hat. Anträge nach dieser Übergangsbestimmung (Anm.: § 20 Absatz 8) können bis zum 22.09.2008 
gestellt werden. Dabei können auch Tätigkeitsabschnitte innerhalb dieser Frist berücksichtigt werden. 
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Auszug aus den  
 
 

Richtlinien 
 

über 
 

den Inhalt der Weiterbildung 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

gemäß Beschluss des Vorstandes der Ärztekammer vom 24.08.2005 
 
 
 
 
 

Die Angabe „BK“ (Basiskompetenz) in der Spalte „Richtzahl“ bedeutet, dass der 
Erwerb von Kenntnissen, Fertigkeiten und Erfahrungen gefordert ist, ohne dass 
hierfür eine festgelegte Mindestzahl nachgewiesen werden muss. 
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Inhalte der Weiterbildung gemäß den Allgemeinen Bestimmungen der WO 

 
unter Berücksichtigung gebietsspezifischer Ausprä-

gungen beinhaltet die Weiterbildung auch den Er-
werb von 

Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

 
Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten * 

 

Kenntnisse, Erfahrungen und  
Fertigkeiten erworben 
Datum/Unterschrift des WB-Befugten 

ethischen, wissenschaftlichen und rechtlichen 
Grundlagen ärztlichen Handelns 

  

der ärztlichen Begutachtung   
den Maßnahmen der Qualitätssicherung und des 
Qualitätsmanagements  

  

der ärztlichen Gesprächsführung einschließlich der 
Beratung von Angehörigen 

  

psychosomatischen Grundlagen   
der interdisziplinären Zusammenarbeit   
der Ätiologie, Pathophysiologie und Pathogenese 
von Krankheiten 

  

der Aufklärung und der Befunddokumentation   
labortechnisch gestützten Nachweisverfahren mit 
visueller oder apparativer Auswertung (Basislabor) 

  

medizinischen Notfallsituationen   
den Grundlagen der Pharmakotherapie einschließ-
lich der Wechselwirkungen der Arzneimittel und 
des Arzneimittelmissbrauchs  

  

der Durchführung von Impfungen    
der allgemeinen Schmerztherapie   
der interdisziplinären Indikationsstellung zur weiter-
führenden Diagnostik einschließlich der Differen-
tialindikation und Interpretation radiologischer Be-
funde im Zusammenhang mit gebietsbezogenen 
Fragestellungen 

  

der Betreuung von Schwerstkranken und Sterben-
den 

  

den psychosozialen, umweltbedingten und inter-
kulturellen Einflüssen auf die Gesundheit 

  

gesundheitsökonomischen Auswirkungen ärztlichen 
Handelns 

  

den Strukturen des Gesundheitswesens   
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Zusatz-Weiterbildung Notfallmedizin 
 

 
Weiterbildungsinhalte 

Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

 
Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten * 

 

Kenntnisse, Erfahrungen und  
Fertigkeiten erworben 
Datum/Unterschrift des WB-Befugten 

den Inhalten der Weiterbildung gemäß den  
Allgemeinen Bestimmungen der WO 

  

den rechtlichen und organisatorischen Grundlagen 
des Rettungsdienstes 

  

der Erkennung und Behandlung akuter Störungen 
der Vitalfunktionen einschließlich der dazu erforder-
lichen instrumentellen und apparativen Techniken 
wie 

  

- endotracheale Intubation   
- manuelle und maschinelle Beatmung   
- kardio-pulmonale Wiederbelebung   
- Punktions- und Katheterisierungstechniken ein-

schließlich Anlage zentralvenöser Zugänge und 
Thoraxdrainage 

  

der Notfallmedikation einschließlich Analgesie-
rungs- und Sedierungsverfahren 

  

der sachgerechten Lagerung von Notfallpatienten   
der Herstellung der Transportfähigkeit   
den Besonderheiten beim Massenanfall Verletzter 
und Erkrankter einschließlich Sichtung 

  

 
 
 

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden Richt- 
zahl 

Jährliche Dokumentation gemäß § 8 WO * Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fertigkeiten erworben 

   Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum/Unterschrift des WB-Befugten 

Einsätze im Notarztwagen oder Rettungshub-
schrauber 

50        

 
∗ 
ggf. weitere Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten:  

 


